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Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor körperlicher und sexueller 
Gewalt im normativen Kontext

Einführung zum Thema

Als im Jahr 2009 die ersten Planungen für 
das Leitthema der rechtlichen Aspekte zur 
körperlichen Misshandlung, der Vernach-
lässigung und des sexuellen Missbrauchs 
von Kindern und Jugendlichen vorge-
nommen wurden, konnte noch nicht da-
mit gerechnet werden, dass diese Thema-
tik im ersten Quartal 2010 durch die Mel-
dungen über sexuellen Missbrauch und 
Misshandlung von Kindern in institutio-
nellen Einrichtungen eine zusätzliche Bri-
sanz erfahren würde.

In der politischen und gesellschaft-
lichen Diskussion wird nun hektisch u. a. 
über weitere Strafverschärfungen, Ände-
rungen der Verjährungsvorschriften und 
die Einrichtung von einem oder mehre-
ren runden Tischen debattiert. Schnell 
entzündet sich ein ministeriales Kompe-
tenzgerangel, welches Ressort (Bundesmi-
nisterium der Justiz, Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
oder Bundesministerin für Bildung und 
Forschung) die Federführung überneh-
men soll. Am 24.03.2010 beschließt das 
Bundeskabinett die Einrichtung des run-
den Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch 
in Abhängigkeits- und Machtverhältnis-
sen in privaten und öffentlichen Einrich-
tungen und im familiären Bereich“, der 
erstmalig am 23.04.2010 tagen soll. Eine 
unabhängige Beauftragte in Person der 
ehemaligen Bundesfamilienministerin 
Dr. Christine Bergmann soll Opfern und 
Betroffenen als Anlaufstelle dienen. Zwei 
verschiedene Arbeitsgruppen des runden 
Tisches sollen unter Einbeziehung von 
Vertretern aller gesellschaftlichen Grup-
pen, von Kinderschutzverbänden, Bera-

tungseinrichtungen für Opfer von sexu-
eller Gewalt etc. einerseits Vorschläge zu 
den Bereichen „Prävention, Interventi-
on, Information“ erarbeiten und anderer-
seits zu rechtlichen, rechtspolitischen so-
wie opferspezifischen Fragen Stellung be-
ziehen [1, 2].

Jeder rechtsmedizinisch tätige Arzt 
kann im Rahmen seiner beruflichen Auf-
gaben mit Fällen körperlicher und/oder 
sexueller Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen befasst werden. Als Sachverstän-
diger wird der Rechtsmediziner von den 
Ermittlungsbehörden, dem Jugendamt, 
der Heimaufsicht oder einem Gericht zur 
Klärung des Sachverhalts mit der Unter-
suchung des Opfers und/oder des Täters 
beauftragt, aber auch konsiliarisch von 
Kinderkliniken und niedergelassenen 
Ärzten um Rat gebeten. Obwohl in der 
aktuellen und aufgeregten Diskussion der 
Eindruck entstehen könnte, dass der nor-
mative Schutz von Kindern und Jugend-
lichen vor körperlicher und sexueller Ge-
walt nicht ausreichen könnte, ist v. a. in 
den letzten 15 Jahren ein umfangreiches 
Regelwerk entstanden. Das Themenheft 
hat zum Ziel, den rechtsmedizinischen 
Kollegen einen Überblick über einschlä-
gige Gesetzesnormen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor körper-
licher Gewalt und sexuellem Missbrauch 
zu verschaffen. In den unterschiedlichs-
ten Rechtsgebieten (internationale Nor-
men, Grundgesetz, Strafgesetzbuch, Bür-
gerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, 
Verfahrensrechte etc.) liegen einschlägige 
Normen vor, die verschiedene Institutio-
nen mit Aufgaben und Funktionen zum 

Schutz von Kindern und Jugendlichen be-
trauen. So etabliert sich auf der Grundla-
ge des staatlichen Wächteramts und zahl-
reicher gesetzlicher Änderungen die Ver-
antwortungsgemeinschaft aus Jugendamt 
und Familiengericht [7, 8]. In den recht-
lichen Beiträgen, die auf der Analyse meh-
rerer 100 Entscheidungen der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung der letzten Jah-
re und der aktuellen Literatur entstanden, 
werden für die tägliche Arbeit der Recht-
medizin relevante Normen und Sachver-
halte erläutert. Dabei werden auch Feh-
ler in den jeweiligen Verfahren ange-
sprochen, die der zeitnahen Wahrheits-
findung abträglich sein können. Recht-
liche Aspekte der verschiedenen Rechts-
gebiete, die die Arbeit des Sachverständi-
gen betreffen, wurden in die Beiträge ein-
bezogen.

Dramatische Verläufe mit dem Tod 
von Kindern werden in einer institutsü-
bergreifenden Forschungsarbeit zur töd-
lichen Vernachlässigung durch Verhun-
gern und Verdursten [9]  sowie einer 
Rechtsprechungsanalyse von Urteilen des 
Bundesgerichtshofs (BGH) zur Tötung 
von Neugeborenen und Kindern [10] er-
örtert. Formen sexueller und körperlicher 
Gewalt werden anhand einschlägiger Ur-
teile der letzten Jahre in unterschiedlichen 
Beiträgen dargestellt [7, 8, 10, 11, 12]. Wich-
tige Fragen zum Verfahrensrecht und Re-
gelwerke zum Opferschutz werden eben-
falls aufgezeigt [13].

In der Rubrik der zertifizierten Fortbil-
dung wird anhand des Münchhausen-by-
Proxy-Syndroms eine spezielle Form der 
Kindesmisshandlung erörtert [14].
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Die Gesetzeslage und die Rechtspre-
chung entsprechen dem Bearbeitungs-
zeitpunkt der eingereichten Beiträge. 
Aufgrund der komplexen rechtlichen 
Materie und in Rechtsprechung und 
juristischer Literatur strittiger Fragen 
kann ein Themenheft nur einen knap-
pen Überblick liefern und erhebt nicht 
den Anspruch auf vollständige Erörte-
rung aller Streitfragen. Die jeweils aktu-
ellen Bundesgesetze können über die In-
ternetseiten des Bundesministeriums der 
Justiz abgerufen werden [3]. Die in den 
Beiträgen mit Aktenzeichen angeführ-
ten Urteile sind teilweise auf den Inter-
netseiten des jeweiligen Gerichts (z. B. 
[4]) oder bei entsprechender universi-
tärer Zugangsberechtigung über juristi-
sche Internetseiten im Volltext einseh-
bar [5, 6].

Sowohl zur Prävention von körper-
licher und sexueller Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen als auch zur Wahr-
heitsfindung in Ermittlungs- oder Ge-
richtsverfahren leistet die universitäre 
Rechtsmedizin einen erheblichen Bei-
trag. Rechtsmedizinische Studien und 
Kasuistiken zeigen Formen, Verläufe und 
Ursachen von Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche. Die Rechtsmedizin trägt 
durch die Sensibilisierung angehender 
Kollegen bereits in der Lehre sowie durch 
ärztliche und sonstige Fortbildung, z. B. 
für Polizeibeamte und Mitarbeiter von 
Jugendämtern, dazu bei, Formen körper-
licher und sexueller Gewalt frühzeitig zu 
erkennen. Dadurch können die zustän-
digen Institutionen Hilfs- und Schutz-
maßnahmen vor weiteren Verletzungen 
der körperlichen Integrität des Opfers 
ergreifen. Gleichwohl ist zu bedenken, 
dass sich nicht jeder Sachverhalt als ein-
deutiger Fall einer Kindesmisshandlung 
oder des sexuellen Missbrauchs dar-
stellt. Als objektive, neutrale und sach-
verständige Institution ist die universi-
täre Rechtsmedizin in einer interdiszip-
linären und institutionellen Zusammen-
arbeit ein kompetenter Ansprechpartner 
zum Schutz des Kindes, zur Wahrung 
der Elternrechte und bei der Wahrheits-
findung. Diese verantwortungsvolle Auf-
gabe muss aber mehr als bisher vonseiten 
des Staates durch entsprechende finan-
zielle Mittel und die Bereitstellung aus-

reichender personeller Ressourcen un-
terstützt und gefördert werden.
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